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Roth präsentiert Luxemburg
als „Tor zu europäischen
Finanzmärkten“

Neu-Delhi. Die wirtschaftlichen Beziehun-
gen zwischen Europa – insbesondere der
EU – und Indien habenAnfang 2026 einen
Wendepunkt erreicht. Nach nahezu zwei
Jahrzehnten Verhandlungen einigten
man sich auf ein Freihandelsabkommen,
das einen gemeinsamen Markt von fast
zwei Milliarden Menschen schaffen soll
– mit dem Ziel, Handelshemmnisse zu re-
duzieren und die wirtschaftliche Abhän-
gigkeit von anderenGroßmächten zu ver-
ringern. Auch Luxemburg und Indien
pflegen eine enge wirtschaftliche Part-
nerschaft. Besonders stark ist die Koope-
ration in den Bereichen Finanzen, In-
vestmentfonds, Stahl und Technologie.

Vor diesem Hintergrund reiste Finanz-
minister Gilles Roth Ende Februar mit
Vertretern von Luxembourg for Finance
(LFF) zu einer Finanzmission nach In-
dien. Ziel war es, wie das Finanzministe-
rium betont, die Verbindungen zwischen
den beiden Finanzplätzen zu vertiefen. In
Neu-Delhi traf Roth die indische Finanz-
ministerin Nirmala Sitharaman. Im Mit-
telpunkt des Austauschs standen neue
Möglichkeiten der bilateralen Zusam-
menarbeit sowie konkrete Synergien.

Zudem kam Roth mit dem „Chief Mi-
nister“ des Bundesstaates Gujarat zu-
sammen, um Kooperationspotenziale
auszuloten – insbesondere im Hinblick
auf GIFT City. Der im Bundesstaat Guja-
rat entstehende internationale Finanz-
platz soll mit innovativen regulatori-
schen Rahmenbedingungen globale Ak-
teure anziehen und sich neben etablier-
ten Finanzzentren positionieren.

In Mumbai führte der Finanzminister
seine Gespräche mit führenden Vertre-
tern der indischen Finanzwelt fort, dar-
unter mit der Reserve Bank of India, der
Bombay Stock Exchange (BSE) und der
indischen Finanzmarktaufsicht SEBI.

Die Mission verdeutlichte, dass Lu-
xemburg und Indien gemeinsame wirt-
schaftliche Ziele verfolgen, so die Bilanz
– offene, innovative und widerstandsfä-
hige Finanzmärkte. „Meine Gespräche
mit Vertretern von Finanzinstitutionen,
Regulierungsbehörden und öffentlichen
Akteuren haben gezeigt, dass Luxem-
burg ein strategischer Partner und ein
Tor zu den europäischen Finanzmärkten
sein kann“, resümierte Finanzminister
Roth. iz

Nirmala Sitharaman und Gilles Roth im
Austausch. Foto: Finanzministerium

Luxemburg-Indien in Zahlen
Laut UN-Comtrade beliefen sich Luxem-
burgs Warenexporte nach Indien im Jahr
2024 auf 68,69 Millionen US-Dollar, wäh-
rend Indien im gleichen Zeitraum Waren im
Wert von 46,78 Millionen US-Dollar nach
Luxemburg lieferte. An der Luxemburger
Börse sind 55 Masala Bonds notiert, in
einem Wert von fünf Milliarden Euro, wie Fi-
nanzminister Roth im Parlament berichtete.
In Luxemburg ist aktuell keine indische
Bank aktiv, doch nach Roth könnte sich das
in Zukunft ändern.

Wie man
sich gegen
Cyberangriffe
schützen kann
Interview. Die Angriffe von Internetkriminellen nehmen zu
und werden professioneller. Ihre Erfolgschancen können
Privatleute und Unternehmen aber durch einfache
Maßnahmen deutlich reduzieren

Von Marco Meng

Alexandre Dulaunoy leitet das Computer Inci-
dent Response Center Luxembourg (CIRCL), eine
Art „Feuerwehr für Cybersecurity“, eine staat-
lich getriebene Initiative, die Sicherheitsvorfälle
sammelt, analysiert, meldet und auf sie re-
agiert.

Alexandre Dulaunoy, welche Cyberangrif-
fe sind derzeit am häufigsten – und war-
um?

Phishing hat sich weiterentwickelt,
aber es ist immer noch eines der großen
Themen, zumindest für Endverbrau-
cher. Unternehmen sind da etwas bes-
ser gewappnet.

Auffallend ist, dass es vermehrt Vis-
hing gibt, also Betrugsversuche mit der
Stimme. Die Leute werden von jeman-
dem angerufen, der sich als Bank oder
Finanzdienstleister ausgibt und ver-
sucht, von den Endbenutzern Verifizie-
rungs-Token zu erhalten. Das ist nor-
malerweise gut gemacht, es hört sich
tatsächlich wie ein Callcenter der Bank
an, aber man sollte da skeptisch sein:
Wie wahrscheinlich ist es, dass die
Bank einen anruft?

Das ist eine der gängigsten Metho-
den, die für den Angreifer ziemlich ein-
fach ist. Für Opfer bedeutet das eine
Menge finanzieller Probleme, wenn an-
dere Zugang zu ihren Bankkonten ha-
ben und dort Überweisungen tätigen.
Denn oft folgen Rechtsstreitigkeiten mit
den Banken darüber, wer wo verant-
wortlich ist.

Das größte Problem ist also nicht so
sehr technischer Natur, denn Bank-
Webseiten sind gut geschützt. Doch
beim Zugang selbst muss der Nutzer
agieren. Wenn ein Angreifer Sie dazu
bringt, Daten preiszugeben, hat er über
die Banking-App vollen Zugriff auf Ihr
Bankkonto. Das ist ein Klassiker, würde
ich sagen. Oft funktioniert also Phishing
mittlerweile über Sprache oder per SMS
oder manchmal auch in Kombination.

Und bei Unternehmen?
Hier ist eine häufige Masche Mal-

spam: Der Angreifer kontaktiert Unter-
nehmen, um ihnen mitzuteilen, dass eine
Zahlung fällig ist. Das angehängte PDF
enthält aber ein Programm, das Fernzu-
griff auf den Computer erlaubt. Viele
kleinere oder mittelgroße Unternehmen
haben oft keine Schutzmaßnahmen
gegen solche Attacken. Die Software der
Täter verschlüsselt Firmendaten und Lö-
segeld wird verlangt.

Was sind die größten Sicherheitslücken?
Der Großteil der Cyberangriffe in Lu-

xemburg geht darauf zurück, dass Syste-
me nicht rechtzeitig gepatcht wurden –
viele Sicherheitslücken wären vermeid-
bar, würden die betreffenden Dienste re-
gelmäßig und ordnungsgemäß aktuali-
siert. In mehreren Fällen mussten wir
Organisationen darauf hinweisen, dass
sie ein Sicherheitsupdate nicht ausge-
führt hatten. Oft ist der Grund, dass vie-
le Organisationen ihre IT-Sicherheitsin-
frastruktur an einen ICT-Anbieter ausla-
gern, und der seine Arbeit nicht ord-
nungsgemäß macht.

So kam es auch in den meisten Ran-
somware-Fällen, die wir in Luxemburg
hatten, am Ende zu einem Rechtsstreit
zwischen dem Unternehmen und seinem
ICT-Anbieter. Wenn sich ein Unterneh-
men in einer Situation befindet, in der es
seine Daten nicht wiederherstellen kann,
ist das ein großes Problem, das sogar
den Konkurs des Unternehmens zur Fol-
ge haben kann.

Was raten Sie Betroffenen?
Kommt einem etwas merkwürdig vor,

oder denkt man sogar, man habe etwas
falsch gemacht, etwa auf einen Link in
einer E-Mail geklickt oder auf ein Pop-
up-Fenster, ist es am besten, wenn man
sofort die IT-Abteilung davon benach-
richtigt.

Wenn man schnell handelt, kann man
einem Angriff entgegenwirken und
gegenüber den Angreifern Zeit gewin-
nen. Und wenn Sie einen IT-Dienstleis-
ter haben, der sich um Ihre Sicherheit
kümmert, stellen Sie sicher, dass Sie
eine Möglichkeit haben, zu kontrollie-
ren, was er getan oder nicht getan hat.

Welche Entwicklungen sehen Sie voraus –
werden Angriffe KI-gesteuert, automati-
siert und personalisiert sein?

Ich bin kein Zukunftsforscher, aber in
den letzten 15 Jahren waren die meisten
Angriffe im Grunde gleich. Der einzige

Unterschied – und hier könnte die KI
den Unterschied machen – ist die Indus-
trialisierung der Angriffe, indem etwa
Phishing-Angriffe vollständig automati-
siert ablaufen.

Auch Tippfehler in einem Phishing-
Angriff werden weniger, und Bilder oder
Videos können von den Tätern leichter
eingesetzt werden. In großen Organisa-
tionen, wo man Kollegen zum Beispiel
nie persönlich begegnet ist, wird es dar-
um wichtiger, zu verifizieren, dass man
tatsächlich mit der Person kommuni-
ziert, mit der man zu kommunizieren
glaubt. Auch stellen wir fest, dass viele
Menschen heute sogenanntes Vibe Co-
ding betreiben, also Software mithilfe
von KI erstellen: Sie entwickeln im
Schnellverfahren eine Webanwendung –
häufig ohne Sicherheitsgrundlagen zu
beachten. Das Ergebnis sind schlecht
konfigurierte oder fehlerhafte Anwen-

Der Computer-Sicherheitsforscher Alexan-
dre Dulaunoy: KI erlaubt es Kriminellen,
ihre Angriffe zu industrialisieren.
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:Viele Sicherheitslücken
wären vermeidbar,
würden die
betreffenden Dienste
regelmäßig und
ordnungsgemäß
aktualisiert.
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dungen, die für Cyberkriminelle leicht
angreifbar sind.

Welche drei Maßnahmen haben die größ-
te Wirkung für private Internetnutzer, die
keine technischen Vorkenntnisse haben?

Ich denke, dass einer der schwächsten
Punkte der Benutzer selbst ist, wenn er
Anwendungen und Ähnliches installiert.
Auch wenn einige der App Stores gut
kontrolliert sind – je mehr Software man
hat, desto größer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass man angegriffen wird.

Wenn Sie wirklich Spiele und so et-
was haben wollen, würde ich zum Bei-
spiel empfehlen, ein anderes Telefon zu
benutzen und sich auf eine Software zu
beschränken. Aber wir haben heute Dut-
zende Geräte wie Smart-TVs, Router
und Media-Player, die mit dem Internet
verbunden sind. Mein Tipp: Überprüfen
Sie, ob Sie wirklich alle diese Zugänge

benötigen. Und halten Sie die Software
der Geräte stets auf dem aktuellen
Stand, was viele Leute nicht tun.

Was ist der häufigste Grund, warum
Unternehmen Opfer von Cyberangriffen
werden?

Wir sehen da kein eindeutiges Muster.
Wir betreiben zusammen mit anderen
ransomlook.io, eine Plattform zur Beob-
achtung von Ransomware-Gruppen. Das
Open-Source-Projekt überwacht, was
Ransomware-Gruppen tun, und gibt

Auskunft darüber, welche Art von
Unternehmen kompromittiert wurde: Da
ist alles dabei, vom Industrieunterneh-
men bis zum Zahnarzt.

Welche Mindestmaßnahmen sollte jedes
Unternehmen ergreifen?

Die Angriffsfläche, nicht nur von Mo-
biltelefonen, sondern auch von anderen
mit dem Internet verbundenen Geräten
zu verringern. Wenn Sie also ein kleines
oder mittleres Unternehmen sind und
Dritte auf Ihre Netzwerke zugreifen
können, dann sollten Sie überprüfen,
was sie dort tatsächlich tun und ob diese
Fernzugriffe tatsächlich nötig sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass
man miteinander redet: „Ist das normal?
Ist das ein klassisches Verhalten?“ Wenn
man etwas Verdächtiges sieht, sollte
man das auf jeden Fall anderen, zum
Beispiel Kollegen, mitteilen.

: Es wird wichtiger, zu
verifizieren, dass man
tatsächlich mit der
Person kommuniziert,
mit der man zu
kommunizieren glaubt.

Die Maschen der Datendiebe
Cyberkriminelle nutzen nicht nur E-Mails,
um an Daten zu kommen.

Smishing. Eine SMS von einem ver-
meintlichen Paketdienst: Die Lieferung ist
angeblich nicht zustellbar. Dann ein Link zur
Sendungsverfolgung oder zum Bezahlen von
Zollgebühren. Auf keinen Fall anklicken. Wer
wirklich ein Paket erwartet, sollte die Web-
seite des Paketdienstes aufrufen. Ähnlich,
wenn es um Bankangelegenheiten geht.

Quishing. Falsche QR-Codes in E-Mails,
auf E-Ladesäulen oder Parkautomaten leiten
auf gefälschte Webseiten. Will man dort sei-
ne Gebühren bezahlen, liefert man den Kri-
minellen seine Bankdaten aus.

Vishing. Bei diesem Phishing per Stimme
(engl.: Voice) geben sich Betrüger als Mit-
arbeiter der Bank oder eines Online-Shops
aus. Wird man aufgefordert, Zugangsdaten
zu nennen, unbedingt das Gespräch been-
den. Geben Sie am Telefon niemals vertrau-
liche Daten heraus.

WERBUNG
NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT,
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND
JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG
ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIGWÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT
VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT.
ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN
HINWEISE AM ENDE DIESER ANZEIGE.

Hinweis auf ein öffentliches Angebot
von 10.000 auf den Inhaber lautenden besicherten Schuldverschreibun-
gen mit einem maximalen Gesamtnennbetrag von EUR 10.000.000,00

der 5,5 % p.a. Unternehmensanleihe 2026/2030
International Securities Identification Number: DE000A460QL9

Wertpapier-Kenn-Nummer: A460QL
der

Paribus Finance GmbH
Die Paribus Finance GmbH („Emittentin“) mit Sitz in Hamburg, Deutschland,
und Geschäftsadresse, Königstraße 28, 22767 Hamburg, Deutschland, weist
hiermit auf ihr öffentliches Angebot im Großherzogtum Luxemburg und der
Bundesrepublik Deutschland von Inhaber-Schuldverschreibungen mit einer
festen Verzinsung in Höhe von 5,5 %, mit Fälligkeit am 20. März 2030 und
mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,00 („Öffentliches Angebot“) hin.
Das Öffentliche Angebot umfasst 10.000 auf den Inhaber lautende besicherte
Schuldverschreibungen nach deutschem Recht (ISIN: DE000A460QL9/ WKN:
A460QL) mit einem maximalen öffentlich angebotenen Gesamtnennbetrag
von EUR 10 Mio. („Schuldverschreibungen“, oder zusammen „Anleihe“).
Der Angebotszeitraum, in dem die Anleger die Möglichkeit haben, Zeich-
nungsangebote im Rahmen des Öffentlichen Angebots in der Bundesrepu-
blik Deutschland und in Luxemburg für die Schuldverschreibungen abzu-
geben, beginnt am 10. März 2026 (9:00) und endet am 25. Februar 2027 (14:00
Uhr) („Angebotsfrist“). Ab dem 10. März 2026 (9:00 Uhr) haben Anleger die
Möglichkeit, die Schuldverschreibungen über die Nutzung eines auf der
Internetseite der Emittentin (www.paribus-finance.de) herunterzuladenden
Zeichnungsscheins zu zeichnen. Voraussetzung für den Kauf der Schuldver-
schreibungen ist das Vorhandensein eines Wertpapierdepots, in das die
Schuldverschreibungen gebucht werden können. Sofern ein solches Wert-
papierdepot nicht bereits eröffnet wurde, kann es bei einem depotführen-
den Kreditinstitut (Bank oder Sparkasse) („Depotbank”) eingerichtet werden.
Die Schuldverschreibungen werden ab dem 20. März 2026 (einschließlich)
bis zum 20. März 2030 (ausschließlich) mit jährlich 5,5 % auf ihren Nenn-
betrag verzinst.
Anleger, die im Rahmen des Öffentlichen Angebots die Zeichnungsangebote
bis zum 16. März 2026 abgegeben haben, können bei ihrer Depotbank die
Anzahl der ihnen zugeteilten Schuldverschreibungen voraussichtlich ab
dem 20. März 2026 erfragen.
Daneben erfolgt eine Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutsch-
land und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten
Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan gemäß den
anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen. Die Privat-
platzierung ist nicht Teil des Öffentlichen Angebots.
Die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel auf einem regulierten
Markt oder sonstigen gleichberechtigten Märkten ist nicht vorgesehen. Die
Emittentin beabsichtigt die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den
Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse.
Zur Besicherung der sämtlichen Ansprüche der Anleihegläubiger auf Rück-
zahlung des Nennbetrages der Schuldverschreibungen und Zinszahlungen
sowie die Zahlung von sonstigen Beträgen unter den Schuldverschreibungen
ist vorgesehen, dass Anteile an der Paribus Technologiezentrum Berlin
GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Hamburg unter HRA 111984, welche die Emittentin im
Zusammenhang mit der Verwendung des Emissionserlöses zu erwerben
beabsichtigt, zugunsten eines Sicherheitentreuhänders verpfändet werden.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) am 27.
Februar 2026 gebilligte Prospekt für das Öffentliche Angebot der Schuldver-
schreibungen („Prospekt“), der nähere Informationen zur Emittentin sowie
die Bedingungen der Schuldverschreibungen und des Angebots enthält,
kann auf den Internetseiten der Luxemburger Börse (www.luxse.com) und
der Emittentin (www.paribus-finance.de) eingesehen und heruntergeladen
werden. Der Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger und stellt die ausschließliche
Informationsgrundlage für den Erwerb der Schuldverschreibungen dar.
In diesem Dokument verwendete Begriffe haben die gleiche Bedeutung
wie im Prospekt. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten
den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere
zu investieren, vollends zu verstehen.
Wichtige Hinweise:
Diese Anzeige stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion
noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in
ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das Öffentliche An-
gebot der Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage
eines von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekts vom 27. Februar 2026.
Diese Anzeige ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Ver-
breitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinig-
ten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen
eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen
mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika
bestimmt.
Diese Anzeige richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschlands nur an
diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für
diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte
Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung sind.


